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Ehe ohne Trauschein Partnern anzunehmen ist (dies ist 
eher der Regelfall), so bedeutet dies 
noch nicht, dass der Partner, der Geld 
oder Arbeitsleistung in die vermeint
lich gemeinsame Zukunft investiert 
hat, ohne Ausgleichsanspruch gehen 
muss. So können Ansprüche aus „un
gerechtfertigter Bereicherung“ be- 

ligten faktisch eine Gesellschaft bür- stehen, wenn ein Partner in das Ver- 
gerlichen Rechts gegründet hätten, mögen des anderen investiert (sei 
bei deren Auflösung Auseinanderset- es durch Geld oder durch Arbeits
zungsansprüche entstehen könnten, leistung), in der Erwartung, an dem 

Solche gesellschaftsrechtlichen erworbenen Gegenstand (z. B. Fa- 
Ansprüche setzen allerdings voraus, milienwohnheim) langfristig parti- 
dass die Partner einen Vermögens- zipieren zu können, 
wert von erheblicher wirtschaftlicher Von dieser Zweckvorstellung muss
Bedeutung gemeinsam schaffen. Es allerdings der andere Partner Kennt - 
muss hinzukommen, dass damit ein nis haben. Das ist im Streitfall nicht

Auf vielen Höfen lebt das Betriebsleiterpaar heute in einer nichtehelichen 
Gemeinschaft zusammen. Kommt es zur Trennung, müssen zahlreiche rechtliche 
Fragen geklärt werden. Dabei lauern einige juristische Fallstricke.

as Zusammenleben in ei- burt. Kann von der Mutter wegen der
ner nichtehelichen Lebens- Betreuung des Kindes keine Erwerbs
gemeinschaft ist heutzutage tätigkeit erwartet werden, so besteht 

auch in bäuerlichen Familien nichts eine Unterhaltsverpflichtung frühes- 
Ungewöhnliches mehr. Anders als die tens vier Monate vor der Geburt und 
förmlich abgeschlossene Ehe ist die mindestens drei Jahre nach der Ge- 
nichteheliche Lebensgemeinschaft burt. Eine Verlängerung ist im Ein- 
im Gesetz kaum geregelt. Die Mitar- zelfall möglich, 
beit im Betrieb des Partners, der ge
meinsame Bau einer Wohnung, bis Kindeswohls ein Umgangsrecht bei- 
hin zur Gründung einer Familie mö- der Eltern mit dem Kind, gleichgül- 
gen gut funktionieren, solange sich tig ob sie verheiratet sind oder nicht, 
die Partner verstehen. Was ist aber Auch die elterliche Sorge für ein Kind

kann trotz Trennung beiden Betei
ligten der nichtehelichen Lebensge- 

Unterhalt und Vermögensaus- meinschaft zugeordnet werden. Erb
gleich: Zunächst einmal ist klar, rechtlich sind nichteheliche Kinder 

dass die Regelungen, wie sie für eine den ehelichen Kindern ohnehin in
Ehe oder ein Verlöbnis vorgesehen zwischen gleichgestellt, 
sind, keine entsprechende Anwen-

D
Immerhin besteht im Interesse des

die Lebensgemeinschaft überschrei- immer auch nachzuweisen, da die 
tender Zweck verfolgt wird, also zum Partner meist keinerlei Vereinbarung 
Beispiel durch den Einsatz von Ver- getroffen haben. Besteht aber ein An
mögen oder Arbeitsleistung ein Un- Spruch aus ungerechtfertigter Berei
ternehmen gemeinsam und gleichbe- cherung, kann das, was hingegeben

wurde, vollständig zurückverlangt 
Allein mit dem Ausbau der Tenne werden (z. B. Geldleistung für den

im Falle der Trennung?

rechtigt aufzubauen.1 zu einer gemeinsam genutzten Woh- gemeinsamen Hausbau). Kein Aus- 
nung oder durch die Mithilfe bei der gleich besteht für das, was laufend für 
Stallarbeit wird ein solcher weiterge- die Gemeinschaft Tag für Tag benö- 
hender Zweck nicht verfolgt. Anders tigt wurde, sei es nun durch finanziel- 
aber zum Beispiel, wenn die Partne- le Zuwendung oder Arbeitsleistung, 
rin am Hof einen Direktvermark-

Ausgleich für Arbeitsleistun
gen: Früher stand die Recht

dung finden. Weder sind Gesehen- O 
ke, wie im Falle eines gescheiterten 
Verlöbnisses herauszugeben, noch ist sprechung auf dem Standpunkt, 
ein Zugewinnausgleich, wie im Falle dass Zuwendungen an den Partner 
des Scheiterns einer Ehe im gesetz- einer nichtehelichen Lebensgemein- 
lichen Güterstand, durchzuführen.

Wenn Ansprüche aus ungerecht
fertigter Bereicherung nicht nach
gewiesen werden können, hilft die 

O Gesellschaft zwischen den Part- Rechtsprechung mit den Gedanken 
O nem? Liegt eine stillschweigend des „Wegfalls der Geschäftsgrund
abgeschlossene Gesellschaft vor, läge“ im Falle der Auflösung der 
kann im Fall der Auseinandersetzung nichtehelichen Lebensgemeinschaft, 
jeder Partner im Regelfall die Hälf- Danach kann ein Anspruch auf Aus- 
te dessen beanspruchen, was erwirt- gleich für solche gemeinschaffsbezo- 
schaftet wurde. Zudem steht ihm die genen Leistungen, die beim anderen 
Erstattung seiner Einlagen zu. Wenn Partner zu einem noch vorhande- 
aber keine Gesellschaft unter den nen Vermögenszuwachs geführt ha-

tungsladen einrichtet und betreibt.

schaff im Falle der Trennung nicht 
Es besteht auch kein gesetzlicher auszugleichen sind. Nur in Einzelfäl- 

Unterhaltsanspruch, außer im Falle len wurde ein Anspruch zugebilligt, 
der Geburt eines gemeinsamen Kin- wenn zum Beispiel ein Haus erwor- 
des. Hier hat die nichtverheiratete ben wurde, das nach der Vorstellung 
Mutter gegen den Vater des Kindes der Partner ihnen gemeinsam gehö- 
einen Unterhaltsanspruch in einem ren und dauerhaft genutzt werden 
Zeitraum von sechs Wochen vor der sollte. Hier ist die Rechtsprechung 
Geburt bis acht Wochen nach der Ge- davon ausgegangen, dass die Betei-

Wie ist der Ausgleich im Wert 
zu bemessen? Wie der Aus-

;n ist, hängt von verschiede- 
der richterlichen Bewertung 
liegenden Faktoren ab (Ver-

:en,
:, Art

usw.). Die Obergrenze des Aus- 
:hsanspruchs ist immer das, was

>e-
zum Beispiel, dass derjenige

an

Vorher klare Regelungen für 
die Trennung treffen: Auch

im Falle einer
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Baukostenrechnungen für den Woh
nungsausbau). Auch hier ist der An
spruch allerdings begrenzt auf das, 
was als Bereicherung des Eigentü
mers noch vorhanden ist.

Auch an den umgekehrten Fall ist 
zu denken, wenn beispielsweise die 
„Schwiegereltern in spe“ ihrem Kind 
und dessen nichtehelichem Partner 
einen Vermögenswert (z. B. Bau
platz oder Geldleistung zum Erwerb 
einer gemeinsamen Immobilie) zu
kommen lassen. Hier ist insbesonde
re in Fällen, in denen die nichteheli
che Lebensgemeinschaft nur kurzen 
Bestand hatte, ein Rücktritt vom 
Schenkungsvertrag möglich, weil 
dessen Geschäftsgrundlage - näm
lich die Annahme einer dauerhaf
ten Beziehung - damit entfallen ist. 
Dies führt dazu, dass der übertrage
ne Wert vollständig zurückgefordert 
werden kann.

Nachlass: kein Pflichtteil, kein begünstigtes Hoferbe
Bei den erbrechtlichen Fragen soll
ten die Partner bedenken, dass 
der Partner einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft keine Pflicht
teilsansprüche am Nachlass des 
anderen hat. Auch die begünstig
te Vererbung eines landwirtschaft
lichen Betriebes zum Ertragswert 
ist nicht möglich. Ebenso wenig 
ein Hofzuweisungsverfahren nach 
den Regelungen des Grundstücks
verkehrsgesetzes, auch wenn die 
Fortsetzung des Betriebes durch 
den Partner Wille des Verstorbe
nen war.
Der Partner der nichtehelichen Le
bensgemeinschaft ist kein gesetzli

cher Erbe. Deshalb ist es auch mög
lich, dass die Bezugsberechtigung 
einer Lebensversicherung, die zu
gunsten des anderen Partners ab
geschlossen wird, von den gesetz
lichen Erben durch einen Widerruf 
vereitelt wird. Den Partnern kom
men auch die steuerrechtlichen 
Privilegierungen für Eheleute im 
Erbschaftsteuerrecht (z. B. hohe 
Freibeträge) nicht zugute.
Ohne Vereinbarung haben die Part
ner einer nichtehelichen Lebens
gemeinschaft grundsätzlich auch 
keine wechselseitige Vertretungs
macht. Von besonderer Bedeutung 
ist dies im Falle der Betreuungs

bedürftigkeit. Hier ist es keines
wegs eine Selbstverständlichkeit, 
dass der nichteheliche Partner vom 
Gericht zum Betreuer bestellt wird. 
Umso wichtiger ist es, sich gege
benenfalls wechselseitig durch 
entsprechende Vollmachten aus
zustatten. Nur dann können z. B. 
Einwilligungen durch den Bevoll
mächtigten in ärztliche Maßnah
men erfolgen. Auch in vielen ande
ren gesetzlichen Regelungen zeigt 
sich, dass die nichteheliche Le
bensgemeinschaft nicht densel
ben Stellenwert hat wie die Ehe 
(z. B. Zeugnisverweigerungsrecht 
nur für Eheleute und Verlobte).

fen können, ist dies kein Grund, sich des Versteigerungserlöses. Ist nichts 
hierauf zu verlassen. Allemal besser geregelt, steht keinem der Partner ein 
ist es, klare Regelungen für den Fall bevorrechtigtes Nutzungsrecht zu.

Anders ist der Fall, wenn z. B. die
Im Falle von Geldzahlungen ist es bislang gemeinsam genutzte Woh- 

das Einfachste, diese als unverzinsli- nung nur einem der Partner gehört, 
ches Darlehen zu regeln, das im Fal- Im Regelfall wird kein Mietvertrag 
le der Trennung gekündigt werden bestehen, sodass nur eine Gestattung 
kann und damit zur Rückzahlung an- der Mitbenutzung besteht. Diese Ge
steht. Schon schwieriger ist die Ein- stattung kann durch den Eigentümer 
bringung von Arbeitsleistung, denn jederzeit beendet werden. Weigert 
nicht jeder will Arbeitszeitaufstellun- sich jedoch der Partner, der Nichtei
gen führen und sich diese vom Part- gentümer ist, die Wohnung zu verlas- 
ner quittieren lassen.

Spätestens aber dann, wenn man Gericht ein Räumungsurteil beschaf- 
ein eigenständiges Erwerbseinkom- fen. Er darf den Partner, der Nichtei
men aufgibt, um seine Arbeitskraft in gentümer ist, nicht eigenmächtig aus 
den Betrieb des Partners einzubrin- der Wohnung aussperren. 
gen, sollte man klare vertragliche Re- Nicht minder schwierig 
gelungen treffen. Dies kann zum Bei- kann die Auseinanderset
spiel die Gründung einer Gesellschaft zung sonstiger Vermö- 
bürgerlichen Rechts mit entspre- genswerte, die während 
ehender Regelung zur Einbringung der Partnerschaft ange- 
der Arbeitsleistung und Gewinnbe- schafft wurden, werden. Wurde z. B. 
teiligung sein oder aber ein Partner- ein Pkw angeschafft, ist allein die 
schaftsvertrag. Für den Abschluss ei- Unterschrift eines Partners auf dem 
nes Partnerschaftsvertrages ist keine Kaufvertrag nicht ausreichend, um 
gesetzliche Form, insbesondere kei- dessen Alleineigentum nachzuwei- 
ne notarielle Form vorgeschrieben, sen. Auch die Eintragung im Fahr- 
Dennoch sollte man sich hierzu ju- zeugbrief als Eigentümer ist kein 
ristisch beraten lassen, da die Verein- zwingendes Indiz für die Alleinei - 
barung jeweils auf den Einzelfall zu- gentümerstellung eines Partners, 
geschnitten werden muss.

iS* Gemeinsame Wohnung ist i

schwer aufzulösen: Während sondern auch Schulden können ge- 
wir bisher davon ausgegangen sind, meinschaftlich begründet werden, 
dass ein Partner in das Vermögendes So haften im Außenverhältnis ge- 
anderen investiert hat, sind natür- genüber der Bank beide Partner der 
lieh auch Fälle denkbar, in denen die nichtehelichen Lebensgemeinschaft, 
Partner der nichtehelichen Lebens- wenn sie gemeinsam ein Darlehen 
gemeinschaft gemeinsam ein Ver- aufgenommen haben. Hat hingegen 
mögen, z. B. eine Immobilie, erwor- nur einer der Partner Verbindlich- 
ben haben. Trennen sich die Partner, keiten im eigenen Namen begründet, 
ohne eine einvernehmliche Lösung haftet der andere Partner dafür nicht, 
zu finden, bleibt nur die Möglichkeit 
der Teilungsversteigerung der Immo- menes Darlehen nur von einem 
bilie mit nachfolgender Aufteilung Partner zurückgezahlt, so besteht

regelmäßig kein Ausgleichsanspruch 
gegen den anderen. Nach einer Tren
nung allerdings gibt es keinen Anlass 
mehr, auch für Schulden des ehema
ligen Partners aufzukommen. Des
halb besteht ab der Trennung dann 
mitunter ein Ausgleichsanspruch, so
fern die Schuldentilgung nicht dem 
Partner dient, der auch den Vermö
genswert behält (z. B. bei einer Bau
finanzierung für eine Immobilie des 
Anderen).

Was ist im Todesfall 
zu beachten? Auch zu denken 

ist an den Fall, dass die Partnerschaft 
nicht durch Trennung, sondern 
durch Tod eines der Partner endet.

9der Trennung zu treffen.

Hier ist anerkannt, dass solche An
sprüche, die der Verstorbene als Zu
wendender im Falle einer Trennung 
gehabt hätte, von den Erben geltend 
gemacht werden können. Im um
gekehrten Fall, in dem der Zuwen
dungsempfänger verstirbt, geht des
sen Vermögen auf seine Erben über. 
Diese könnten nun als neue Eigen
tümer des Familienwohnheims den 

anderen Partner zur Räu-

sen, so muss sich der Eigentümer bei Leistungen für die Schwieger
eltern: Nicht minder schwierig 

wird es, wenn finanzielle Leistungen 
oder Arbeitsleistungen in Wirklich-

8

Die vermeintlichen Risiken der Ehe 
können durch einen entsprechenden 

Ehevertrag sinnvoll reduziert werden.

mung zwingen.
Dies zeigt einmal mehr, 

dass auch die Partner ei
ner nichtehelichen Le
bensgemeinschaft sich 

durch testamentarische Regelungen 
absichern sollten. So wäre z. B. denk
bar, dass die Partner sich wechselsei
tig zu Alleinerben einsetzen oder 
aber z. B. der Partner, der Eigentümer 
des Hofes oder des Familienheims ist, 
dem anderen Partner in einem Tes
tament vermächtnisweise ein Wohn
recht zubilligt.

keit nicht für den Partner, sondern 
für die „Schwiegereltern in spe“ er
bracht werden. Dies ist der Fall, wenn 
der Hof noch nicht übergeben wur
de und trotzdem dort schon mitgear
beitet wird oder zum Beispiel in den 
Wohnungsausbau oder gar Hausbau 
auf fremden Grund und Boden in
vestiert wird.

Bei der Erbringung von Arbeits
leistungen wird regelmäßig davon 
ausgegangen, dass diese ohne Ver
gütungsanspruch erbracht werden. 
Wenn allerdings eine eigene beruf
liche Tätigkeit aufgegeben wird, um 
die Arbeitskraft im fremden Betrieb 
einzusetzen, kann von einem konklu
dent abgeschlossenen Arbeitsvertrag 
ausgegangen werden. Hier kann es zu 
nachträglichen Vergütungsansprü
chen kommen, wenn sich zum Bei
spiel die Erwartung einer Betriebs
übergabe an den Partner zerschlägt. 
Ähnliches gilt, wenn Geldleistungen 
erbracht werden (z. B. Bezahlung der

Bei gemeinsamen Schulden haf
ten beide: Nicht nur Vermögen,

Heirat mit Ehevertrag in vie
len Fällen sinnvoller: Wer die 

Reglementierungen des Eherechts 
scheut und deshalb der nichteheli
chen Lebensgemeinschaft den Vor
zug gibt, sollte sich bewusst sein, dass 
seine Rechtsposition weitaus unsi
cherer ist als in einer Ehe. Wer die 
Ehe aus Angst vor einer Scheidung 
meidet, sollte sich überlegen, ob er 
nicht die vermeintlichen Risiken der 
Ehe durch einen entsprechenden 
Ehevertrag sinnvoll reduzieren kann.

Josef Deuringer 
Fachanwalt für Agrarrecht, Augsburg
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Wird ein gemeinsam aufgenom-


